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ANHANG 

des 

Vorschlags für einen Beschluss des Rates 

über den Standpunkt, der im Namen der Europäischen Union in der Internationalen 

Zivilluftfahrt-Organisation bezüglich der Überarbeitung des Anhangs 17 

(„Luftsicherheit“) (Änderung 17) des Abkommens über die internationale Zivilluftfahrt 

zu vertreten ist 

 



 

DE 2  DE 

ANHANG  

Standpunkt, der im Namen der Europäischen Union in der Internationalen 

Zivilluftfahrt-Organisation bezüglich der Überarbeitung des Anhangs 17 

(„Luftsicherheit“) (Änderung 17) des Abkommens über die internationale Zivilluftfahrt 

(das „Abkommen von Chicago“) zu vertreten ist 

Allgemeine Grundsätze  

Im Rahmen der Tätigkeiten der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) im 

Zusammenhang mit der Überarbeitung des Anhangs 17 (Luftsicherheit) (Änderung 17) des 

Abkommens von Chicago über die Entwicklung von Richtlinien und Empfehlungen (SARPs) 

sind die Mitgliedstaaten, die gemeinsam im Interesse der Union handeln, gehalten, 

(a) entsprechend den von der Union im Rahmen ihrer Luftsicherheitspolitik verfolgten 

Ziele zu handeln, um insbesondere Personen und Waren in der Europäischen Union 

zu schützen und unrechtmäßige Eingriffe im Zusammenhang mit zivilen 

Luftfahrzeugen zu verhindern, die die Sicherheit der Zivilluftfahrt gefährden. 

(b) das Niveau der Luftsicherheit global zu erhöhen, indem sie die zum Schutz der 

Zivilluftfahrt vor unrechtmäßigen Eingriffen erlassenen gemeinsamen Regeln 

anwenden und durchsetzen. 

(c) die Entwicklung von ICAO-Luftsicherheitsrichtlinien zum Schutz der Zivilluftfahrt 

vor widerrechtlichen Handlungen auf der Grundlage der Entschließung 2309 des 

Sicherheitsrats der Vereinten Nationen vom 22. September 20161 weiterhin zu 

unterstützen. 

Standpunkt zur Änderung von Anhang 17 (Luftsicherheit) (Änderung 17): Die 

Mitgliedstaaten, die gemeinsam im Interesse der Union handeln, werden die vorgeschlagene 

Änderung 17 von Anhang 17 unterstützen. 

                                                 
1 Entschließung 2309 (2016), angenommen vom Sicherheitsrat auf seiner 7775. Tagung am 

22. September 2016: Bedrohungen des Weltfriedens und der Sicherheit durch terroristische Handlungen. 

Luftsicherheit 
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